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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 11.12.2014 nicht öffentlich Vorberatung 

Hauptausschuss 27.01.2015 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 28.01.2015 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

1. Die 10 stimmberechtigten ausländischen Mitglieder des Ausländerbeirates werden vom 

Stadtrat gemäß der Namensliste der Anlage 1 bestellt. 

2. Die Ersatzbewerberin, die beim Ausscheiden eines ausländischen Mitgliedes nachrückt, wird 

vom Stadtrat gemäße Anlage 2 bestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2014, gez. A. Bausewein    

Datum, Unterschrift 

 

  

 

01 Migrations- und Integrationsbeauftragte 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2014 2015 2016 2017 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1  - Namensliste der 10 gewählten Mitglieder des Ausländerbeirates der Landeshauptstadt 

Erfurt 

Anlage 2 - Ersatzbewerberin, die beim Ausscheiden eines ausländischen Mitgliedes nachrückt 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Gemäß § 23 der Wahlordnung für den Ausländerbeirat der Landeshauptstadt Erfurt  werden die 

10 stimmberechtigten ausländischen Mitglieder vom Stadtrat aus den Wahlvorschlägen aus der 

Mitte der ausländischen Staatsangehörigen bestellt. 

Der Stadtrat bestellt aus den Vorschlägen eine gleiche Zahl von Ersatzbewerbern, die beim 

Ausscheiden eines ausländischen Mitgliedes nachrücken. Sind weniger Bewerber, belieben  die 

nicht benannten Plätze für Ersatzmitglieder unbesetzt. Aufgrund der vorhandenen 

Wahlvorschläge gibt es nur ein Ersatzmitglied. 

Die Bestellung der Mitglieder des Ausländerbeirates und der Nachfolgerin soll zur 

Stadtratssitzung am 28.01.2015 erfolgen, um dem neuen Ausländerbeirat einen schnellen 

Arbeitsbeginn zu ermöglichen. 
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